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Miltenberg,18.08.2022

lnformationsgewährung nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG);
Bekanntgabe der Entscheidung über lhren Antrag vom 18.03.2022 auf lnformationsgewährung
nach § 5 Abs. 3 Satz 1 VIG zum Betrieb ,,Pasam Döner`` in Wörth a. Main

██████████████████

nach      Prüfung      lhres     Antrags     vom      18.03.2022     auf     lnformationserteilung      nach      dem
Verbraucherinformationsgesetz (VIG) können wir lhnen mifteilen, dass lhrem Antrag stattgegeben und
die angeforderten lnformationen übermittelt werden.

Der  betroffene  Betrieb  wurde  seitens  des  Landratsamts  Miltenberg  zur  lnformationsgewährung
angehört.

Der Anspruch  auf lnformationserteilung  besteht,  Ausschluss-  und  Beschränkungsgründe,  die einer
lnformationsgewährung entgegenstehen, sind nicht gegeben.
Die Entscheidung über die lnformationsgewährung wurde dem betroffenen Lebensmittelunternehmer
bekanntgegeben.

Wir  werden   lhnen  die   lnformationen   nach  Ablauf  von   10  Werktagen   in   Form  von   Kopien  der
Kontrollberichte   postalisch   übersenden,   wenn   der   betroffene   Betrieb   nicht   innerhalb   von    10
Werktagen ab Zustellung des Bescheids gerichtlich gegen diese Entscheidung vorgeht.

Diese Entscheidung ist für Sie kostenfrei (§ 7 Abs.  1  Satz 2 VIG).

Das Landratsamt Miltenberg ist gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1  Nr.  1  Buchstabe b, § 4 Abs.  1  Satz 4 Nr. 2
VIG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Gesundheitsdienst-und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) i.V.m. Art. 3 Abs.
1  Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayvwvfG) für diese Entscheidung sachlich und
örtlich zuständig.

N.uB®dresse:                      AIlfemelne Adr-üri:                                                                                                 Unsem öf]nu nsszelte n:
Brückenstraße 2                  Telefon:      09371 S010                   E-Mall: poststene@lra-mll.de                          Mo und Dl                  8 -16 Uhr
63897 Miftenberg               Telefax:      09371501-79270          http://`Am/w.landkrels-mlltenberg.de          MittwcN:l`                    8 -12 Uhr

K®ntert:      Sparkasse Miltenberg®bemburs          Kto.-Nr.:    6Z0001834    (elz 79650000)        lBAN:    EE98 796S OO000€2000i8 34
RafffeBen-Volksbartk Mlltenberg            Kto.-Nr.:     99 988               (BLZ 508 63513)         lBAN:    DE61 S086 3513 0000 0999 88
RaiffeBenbahk Aschaffenburs eG          Kto.-Nr.:     6 010 008         (BLZ 795 62514)        lBAN:    DE15 7956 2514 0006 0100 08
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Rechtsbeheffsbelehruna

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehruna:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den
Schriftfomersatz zugelassenen Fom möglich.
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfäMet keine
rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d \^^rGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch
einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfähren vor den Verwanungsgerichten infolge der
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
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